000
Gemeinde Ehrenkirchen ~ ~007 -~
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald eh renki@rchen

Satzung
fiir die Kindertagesstitten

Kinder- und Familienzentrum ,St. Bernhard“ im Ortsteil
Norsingen,

Kinderhaus ,St. Fridolin“ im Gemeindezentrum,
Kinderkrippe ,Marienheim® im Ortsteil Kirchhofen,

Kindertagesstatte ,Lazarus-von-Schwendi®
im Ortsteil Kirchhofen,

Kinder- und Familienzentrum ,St. Martin“
im Ortsteil Ehrenstetten,

Waldkindergarten ,Die Haselmé&use® im Ortsteil Ehrenstetten

vom 01. September 2026

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wurttemberg (GemO) und §§ 2 und 9
des Kommunalabgabengesetzes fiir Baden-Wirttemberg (KAG) hat der Gemeinderat in
seiner oOffentlichen Sitzung vom 07. Juli 2026 folgende Neufassung beschlossen:

§1

Trager

Trager der Kindertagesstatten ist die Gemeinde Ehrenkirchen.
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Satzung fur die Kindertagesstatten der Gemeinde Ehrenkirchen vom 01. September 2026

§2
Aufgaben der Einrichtungen

Die Einrichtung hat die Aufgabe, die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie zu
ergénzen und zu unterstitzen. Durch Bildungs- und Erziehungsangebote férdert sie die
kérperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes.

Zur Erflllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags in der Einrichtung orientieren sich die
Mitarbeiter/innen an den durch Aus- und Fortbildung vermittelten wissenschaftlichen
Erkenntnissen der Kleinkindpsychologie und -padagogik sowie an ihren Erfahrungen aus
der praktischen Arbeit in der Tageseinrichtung.

Die Kinder lernen dort frihzeitig in unterschiedlichen Gruppenformen den Umgang
miteinander und werden zu partnerschaftlichem Verhalten angeleitet.

Die Erziehung in der Einrichtung nimmt auf die durch die Herkunft der Kinder bedingten
unterschiedlichen sozialen, weltanschaulichen und religiésen Gegebenheiten Ricksicht.

§3
Aufnahme

1. In den Einrichtungen werden Kinder, die in der Gemeinde mit Hauptwohnsitz gemeldet
sind, aufgenommen.

2. Auswartige Kinder werden nur aushahmsweise aufgenommen.

3. In den Einrichtungen werden Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt oder
in Krippen und in altersgemischten Einrichtungen auch jingere und &ltere Kinder
aufgenommen. Kinder, die vom Besuch der Grundschule zurlickgestellt sind, sollen,
soweit moglich, eine Grundschulférderklasse besuchen. Zur Orientierung dient das
Leitbild, dass in der altersgemischten Gruppe zwei Drittel der Kinder im
Kindergartenalter sind. '

4. Kinder mit und ohne Behinderungen werden, soweit mdglich, in gemeinsamen
Gruppen erzogen. Dabei wird berlcksichtigt, dass sowohl den Bedirfnissen der
Kinder mit als auch ohne Behinderung Rechnung getragen wird.

5. Uber die Aufnahme der Kinder entscheidet der Trager (§ 1). Ein Betreuungsverhéltnis
kommt nur nach vorheriger Bestéatigung durch den Trager zustande.

6. Jedes Kind wird vor der Aufnahme in die Einrichtung &rztlich untersucht. Hierflir muss
die Bescheinigung nach Anlage 1 vorgelegt werden. Dies gilt nicht fur Kinder im
Schulalter. Es wird empfohlen, von der nach dem FUnften Buch Sozialgesetzbuch
vorgesehenen kostenlosen Vorsorgeuntersuchung fur Kinder von Versicherten
Gebrauch zu machen. MalRgeblich fur die Aufnahme ist je nach Lebensalter des
Kindes zum Zeitpunkt der Aufnahme die letzte arztliche Untersuchung (U1 bis U9).

7. Die Aufnahme des Kindes erfolgt nach digitaler Anmeldung Uber die Homepage der
Gemeinde sowie der Vorlage der Bescheinigung Uber die arztliche Untersuchung
(Anlage 1). Das Merkblatt gem. § 34 Abs. 5 S. 2 des Infektionsschutzgesetzes ist
gegen eine Empfangsbestatigung auszuhandigen.

8. Es wird empfohlen, vor der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung die

Schutzimpfungen gegen Diphterie, Wundstarrkrampf und Kinderlahmung vornehmen
zu lassen.
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Satzung fur die Kindertagesstéatten der Gemeinde Ehrenkirchen vom 01. September 2026

9. Voraussetzung fur die Aufnahme ist das Bestehen eines ausreichenden Impfschutzes
gegen Masern oder ab der Vollendung des ersten Lebensjahres eine Immunitat gegen
Masern entsprechend § 20 Abs. 8 Infektionsschutzgesetz (IfSG).

10. Innerhalb den ersten zwei Wochen nach Aufnahme des Kindes, findet eine
Eingewdhnung statt, wenn méglich mit den Eltern. Fur die Krippe ist ein Zeitraum von
bis zu vier bis sechs Wochen méglich. Die Eingewéhnungszeit soll individuell auf das
Kind abgestimmt werden, auch mit der zeitlichen Betreuung.

§4
Abmeldung / Kiindigung

1. Die Abmeldung kann nur auf das Ende eines Monats erfolgen. Sie ist mindestens vier
Wochen vorher schriftlich der Leitung der Einrichtung zu Gbergeben.

2. Fur Kinder, die zum Ende des Kindergartenjahres in die Schule bzw. dem Ende der
Betreuung in der Krippe in die Kindertagesstatte wechseln, wird eine schriftliche
Abmeldung benétigt. Flr diese Kinder ist die Abmeldung nur zum Ende des Krippen-
bzw. Kindergartenjahres (31.08.) mdglich.

3. Der Trager der Einrichtung (§ 1) kann mit einer Frist von vier Wochen zum
Monatsende schriftlich den Ausschiuss vom Besuch der Kindertagesstéatte anordnen,
a) wenn das Kind die Einrichtung langer als vier Wochen unentschuldigt nicht mehr
besucht hat,
b) wenn die Eltern die in dieser Satzung aufgefiihrten Pflichten wiederholt nicht
beachteten,
¢) wenn die zu entrichtende Elterngeblhr fir zwei aufeinanderfolgende Monate nicht
bezahlt wurde.

4. Eine Ummeldung innerhalb der Gebihrensatze (innerhalb der Betreuungszeiten)
nach § 9, kann nur zu Beginn eines Kindergartenjahres erfolgen. Dies ist der
Einrichtungsleitung oder dem Tréger bis spétestens 01. Méarz des laufenden
Kindergartenjahres mitzuteilen. Fur Kinder in der Kinderkrippe kénnen gesonderte
Absprachen getroffen werden.

§5
Zeitweiliger Ausschluss von den Betreuungsangeboten / Reduzierung der
Betreuungszeiten durch den Triger

1. Aus padagogischen und aufsichtspflichtrelevantien Griinden kann der Trager
kurzfristig den ein- oder mehrtagigen Ausschluss eines Kindes aus der Betreuung
nach vorangegangener Abmahnung der Sorgeberechtigten aussprechen. Der Trager
hat darlber hinaus die Moéglichkeit, die gebuchten Betreuungszeiten bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes hach Absatz 2 zu reduzieren.

2. Wichtige Griinde liegen insbesondere vor,
a) bei merklicher und wiederkehrender Stérung des geordneten Ablaufs des
Betreuungsangebotes durch das Kind, zum Beispiel durch Belastigung,

Gefahrdung oder Schadigung anderer oder bewusster Widersetzung gegen die
Betreuungsregeln der jeweiligen Einrichtung,
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Satzung fur die Kindertagesstatten der Gemeinde Ehrenkirchen vom 01. September 2026

3. Wenn die Aufsichtspflicht unmittelbar aufgrund des Verhaltens des Kindes nicht mehr
gewdhrleistet werden kann bzw. bei schwerwiegenden VerstéRen (z.B. Selbst- bzw.
Fremdgefahrdung), kann ein sofortiger, temporarer Ausschluss des Kindes auch

b) bei Gefdhrdung oder Schéadigung anderer Kinder oder des
Betreuungspersonals durch Ausiibung bzw. Androhung von kérperlicher Gewalt

oder psychischen Ubergriffen,

c) bei wiederkehrender Missachtung der in dieser Satzung fur die
Sorgeberechtigten festgesetzten Pflichten (siehe §6), wie beispielsweise der

Nichteinhaltung der Betreuungszeiten,

d) bei bewusster und wiederholter Sachbeschadigung durch das Kind.

ohne vorangegangene Abmahnung der Sorgeberechtigten ausgesprochen werden.

4. Die Geblhrenpflicht bleibt im Falle eines zeitweiligen Ausschlusses in voller Héhe

1.

2.

3.

4. Die Einrichtung ist regelmafig von Montag bis Freitag, mit Ausnahme der
gesetzlichen Feiertage, Rosenmontag, Heiligabend, Sylvester, dem Betriebsausflug
der Gemeindeverwaltung und der Ferien (SchlieRtage der Einrichtung) ged&ffnet. Die
regelméaBigen taglichen Offnungszeiten werden vom Tréger festgelegt und durch

5.

bestehen. Bei dauerhafter, selbstverschuldeter Reduzierung der Betreuungszeiten
wird die Geblthr ab dem Folgemonat an den neuen Betreuungsumfang angepasst.

S §6

Besuch der Einrichtung, C')ffnungszc-:i?.;;

Das Kindergartenjahr beginnt am 01. September und endet am 31. August des

Folgejahres.

Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die Einrichtung regelmaRig besucht

werden.

Fehlt ein Kind voraussichtlich langer als drei Tage, ist die Gruppen- oder

Einrichtungsleiterin zu benachrichtigen.

Aushang in der Einrichtung bekannt gegeben.

Kinder sind ab der gebuchten Betreuungszeit bis spéatestens 9.00 Uhr (Krippe
Marienheim & St. Bernhard 8:30 Uhr), jedoch keinesfalls vor der gebuchten
Betreuungszeit zu bringen und rechtzeitig vor Ende der gebuchten Betreuungszeiten
abzuholen. Bei Verspatungen ist das Betreuungspersonal umgehend telefonisch zu
benachrichtigen. Werden Kinder entgegen der gebuchten Betreuungszeiten zu friih
gebracht oder zu spadt abgeholt, kann der Trager jeweils flir den dadurch
entstehenden zusétzlichen Personalaufwand einen Betrag von 20,00 EUR je

angefangene 15 Minuten erheben.

Far Kinder in der Eingewbhnungszeit kénnen besondere Absprachen getroffen

werden.

§7
Ferien und SchlieBung der Einrichtung aus besonderem Anlass
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Satzung fir die Kindertagesstatten der Gemeinde Ehrenkirchen vom 01. September 2026

1. Die Ferienzeiten und SchlieBtage werden jeweils fur ein Jahr festgesetzt und
rechtzeitig bekanntgegeben. Die Festsetzung erfolgt in Absprache mit dem Trager
und den einzelnen Einrichtungen. Die Ferienzeiten sollen innerhalb der Schulferien
fir das Land Baden-Wiritemberg liegen. Wahrend den Sommerschulferien ist jede s
Einrichtung fir 3 Wochen geschlossen. i

2. Muss die Einrichtung oder eine Gruppe aus besonderem Anlass (z. B. wegen

Erkrankung oder dienstlicher Verhinderung) geschlossen bleiben, werden die Eltern
hiervon rechtzeitig unterrichtet.
Der Tréger der Einrichtung ist bemuht, eine Uber die Dauer von drei Tagen
hinausgehende Schlieung der Einrichtung oder der Gruppe zu vermeiden. Dies gilt
nicht, wenn die Einrichtung zur Vermeidung der Ubertragung ansteckender
Krankheiten geschlossen werden muss.

3. Die SchlieBzeiten bzw. die SchlieRtage im Waldkindergarten ,Die Haselm&use"
kénnen im Vergleich zu den anderen Kindertageseinrichtungen abweichen.

§8

— - -~ Benutzungsgebithr "

1. For die Benutzung (Inanspruchnahme) der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde
Ehrenkirchen wird eine Benutzungsgebiihr erhoben. Die Gebuihr ist in der jeweils
festgesetzten Héhe zum Beginn des Monats zu entrichten, in dem das Kind in die
Einrichtung aufgenommen wird. Sie ist jeweils zum ersten des Monats zu entrichten.
Die Gebihrenpflichtigen erteilen ein SEPA-Lastschriftmandat.

2. Zur Zahlung der Kindergarten-/Krippengebihr sind die Erziehungsberechtigten
verpflichtet, die ihr(e) Kind(er) in den Kindertagesstatten der Gemeinde betreuen
lassen.

3. Beginnt oder endet der Besuch einer Kindertagesstatte im Laufe eines Monats, so ist
fur diesen Monat die volle monatliche Gebiihr zu entrichten. Unterbrechungen des
Besuchs eines Kindergartens anlgsslich von Feiertagen, Ferien, Reisen,
Krankheitsfallen und Zeiten in denen die Einrichtungen aus besonderem Anlass
geschlossen sind, beriihren die Gebuhrenschuld nicht. Die Zahlungsverpflichtung
besteht insoweit weiter. § 9 Abs. 5 & § 10 Abs. 5 bleiben unberihrt. In besonderen
Hartefallen kénnen Ausnahmen zugelassen werden.

4. Die Kindergartengebtihr ist fir 12 Monate (auch im Hauptferienmonat August) zu
entrichten. |

5. Eine Unterschreitung der taglichen Betreuungszeit durch die Sorgeberechtigten fuhrt
zu keiner Kiirzung der Betreuungsgebdihr.

§9
Gebiihrensétze in den Kindertagesstitten

1. Die Gebdhren fiir die Kindertagesstatten betragen monatlich:
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Satzung fiir die Kindertagesstatten der Gemeinde Ehrenkirchen vom 01. September 2026

. 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder ab 4 Kindern
Module {6 Tage/Woche] |  Zefien im Haushalt im Haushalt im Haushalt im Haushalt
ab ab ab ab ab ab ab ab
01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2026 | 01.09.2027
e
WOUnr | 3000€| 3100€| 2200€| 2300€| 1600€| 1700€| 850€| o900€
e | G20
OUhr | 1650€ | 1750€| 1250€| 1300€| 900€| 950€| 500€| 500€
J 08:00 bis
i 12:30 Uhr
: 13200€ | 13750€ | 9850€ | 10250€| 66,00€| 6850€| 2300€| 2400€
Verlingerte Offnungszeit | 12:30 bis
(vO) 1400Uhr | sp00€| 5400€| 3800€| 3950€| 2550€| 2650€| 1150€| 12.00€
Nachmittag 3 Tage 14:00 bis
(Montag bis Mittwoch) | 16:30Uhr | 11g00¢€ | 12300€| 8850€| 9200€| 5900€| 6150€| 2400€| 2500€

Der erste Monat, in dem das Kind die Einrichtung besucht, dient der Eingewdhnung.
In diesem Monat ermaRigt sich die Gebiihr um 50 %.

Fir Kinder unter drei Jahren, die in den Kindertagesstatten betreut werden, wird die
doppelte Geblihr nach Absatz 1 erhoben. Die gilt nicht fiir den Monat, in dem die
Kinder das dritte Lebensjahr vollenden.

Bei den Geblhren nach den Absatzen 1. bis 4. werden nur Kinder unter 18 Jahren
bertcksichtigt, die im selben Haushalt wie das betreute Kind bzw. die betreuten
Kinder leben.

Eine Mehrbetreuung im Rahmen der Offnungszeiten ist nach rechtzeitiger
Absprache mit dem Tréger an maximal zwei Tagen im Monat mdglich. Die Gebiihr
betragt pro angefangene Stunde je Kind 4,00 €. Eine dauerhafte, regelmaRig
wiederkehrende Mehrbetreuung ist ausgeschlossen.

Der Bezug eines Mittagessens in der Einrichtung Uber den Trager ist moglich. Kinder,
die durchgehend langer als 7 Stunden betreut werden, missen ein Mittagessen von
der Einrichtung beziehen.

Ein gereichtes Mittagessen ist in den Geblhrensatzen nicht enthalten. Das
Mittagessen wird privatrechtlich abgerechnet.

Im Waldkindergarten ,Die Haselm&use® ist ausschlieBlich die gemeinsame Buchung
der Module Basis & Verldngerte Offnungszeiten (VO) mdglich. Die Betreuungszeit im
Waldkindergarten ,Die Haselmause® betragt 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Eine Buchung der ,Basisbetreuung” kann ausschliefllich durch das Modul ,Friih B¢
erweitert werden.

§10
Gebiihrensiétze in den Kinderkrippen
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Satzung fiir die Kindertagesstatten der Gemeinde Ehrenkirchen vom 01. September 2026

1.

Die Gebuhren fir die Kinderkrippe Marienheim sowie die Krippengruppen in der
Kindertagesstatte St. Bernhard betragen monatlich:

. 1 Kind ab 2 Kindern
Module (5 Tage/Woche) Zeiten o i HEdehalt
ab ab ab ab
01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2026 | 01.09.2027
Frih A 07:15 bis
(nur Marienheim) 08:00 Uhr A Rav0e 11008 200€
= 07:30 bis
Frih B 08:00 Uhr 4100 € 4250 € 30,00 € 3150€
: 08:00 bis
Basis 12:30 Uhr 350,00 € 364,00 € 263,00 € 273,00 €
Verldngerte Offnungszeit A 12:30 bis
(alle) 14-00 Uhr 125,00 € 130,00 € 94,00 € 98,00€
Verldngerte Offnungszeit B 1230 bis
(nur Krippe Marienheim - 1 4,'30 Uhr 162,50 € 169,00 € 122,00 € 127,00 €
freitags nur bis 14:00 Uhr) .
Nachmittag 3 Tage 14:00 bis
(Montag - Mittwoch, nur Marienheim) |  16:30 Uhr 144.00¢€ 150,006 SOE e st

Im Rahmen der Betriebserlaubnis und bei vorhandener Kapazitat kann ein
Krippenplatz durch zwei Kinder belegt werden, sofern diese nicht gleichzeitig
anwesend sind (Platzsharing).

Dabei ist eine Aufteilung auf drei und zwei Tage pro Woche verbindlich. Die Gebiihr
fir die Module Friih A, Frilh B, Basis, VO A und VO B ermaRigt sich dabei fiir die 3-
Tage-Woche um 30 % und flr die 2-Tage-Woche um 50 %. Das gebuchte Modul fir
die Nachmittagsbetreuung wird zusétzlich berechnet.

Der erste Monat, in dem das Kind die Einrichtung besucht, dient der Eingewdhnung.
In diesem Monat ermaRigt sich die Gebiihr um 50 %.

Bei den Gebiihren nach den Absatzen 1. bis 3. werden nur Kinder unter 18 Jahren
berlicksichtigt, die im selben Haushalt wie das betreute Kind bzw. die betreuten
Kinder leben.

Eine Mehrbetreuung im Rahmen der Offnungszeiten ist nach rechtzeitiger
Absprache mit dem Tréger an maximal zwei Tagen im Monat moglich. Die Geblhr
betragt pro angefangene Stunde je Kind 6,00 €. Eine dauerhafte, regelmafig
wiederkehrende Mehrbetreuung ist ausgeschlossen.

Der Bezug eines Mittagessens in der Einrichtung (iber den Trager ist moglich. Kinder,
die durchgehend lénger als 5 Stunden betreut werden, miissen ein Mittagessen von
der Einrichtung beziehen.

Ein gereichtes Mittagessen ist in den Gebiihrensitzen nicht enthalten. Das
Mittagessen wird privatrechtlich abgerechnet.

Eine Buchung der ,Basisbetreuung” kann ausschlieRlich durch das Modul ,Friih B
erweitert werden.
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Satzung fur die Kindertagesstatten der Gemeinde Ehrenkirchen vom 01. September 2026

§ 11
Versicherung

1. Die Kinder sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 a) des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
gesetzlich gegen Unfall versichert
- auf dem direkten Weg von der und zur Einrichtung,
- wahrend des Aufenthalts in der Einrichtung,
- wahrend aller Veranstaltungen der Einrichtung auBerhalb des Einrichtungsgeléndes
(Spaziergénge, Feste etc.).

2. Alle Unfélle, die auf dem Weg zur und von der Einrichtung eintreten, mussen der
Leitung der Einrichtung unverzlglich gemeldet werden.

3. Fur den Verlust, die Beschadigung und die Verwechselung der Garderobe und
anderer persénlicher Gegenstédnde des Kindes wird keine Haftung Ubernommen. Es
wird empfohlen, die Sachen mit dem Namen des Kindes zu versehen.

4. Fuar Schaden, die ein Kind einem Dritten zufugt, haften unter Umstanden die Eltern.
—Es wird deshalb empfohlen, eine private Haftpflichtversicherung abzuschlieRen.

§12
Regelung in Krankheitsféllen

1. Bei Erkéltungskrankheiten, bei Auftreten von Hautausschldgen, Halsschmerzen,
Erbrechen, Durchfall oder Fieber sind die Kinder zu Hause zu behalten. Die
Einrichtungsleitung entscheidet im Einzelfall, die Betreuung eines Kindes mit
sofortiger Wirkung zu beenden und die Erziehungsberechtigten telefonisch tber die
unverzlgliche Abholung des Kindes zu informieren.

2. Bei Erkrankung des Kindes oder eines Familienmitgliedes an einer ansteckenden
Krankheit (zum Beispiel Diphterie, Masern, Rétein, Scharlach, Windpocken,
Keuchhusten, Mumps, Tuberkulose, Kinderlahmung, Gelbsucht, Herpes,
Ubertragbare Erkrankungen von Augen, Haut oder Darm) muss der Leitung sofort
Mitteilung gemacht werden, spétestens an dem der Erkrankung folgenden Tag. Ist ein
Kind oder ein Familienangehériger einem Befall mit Lausen ausgesetzt, so muss wie
bei einer ansteckenden Erkrankung vorgegangen werden. Der Besuch der
Einrichtung ist in jedem dieser Fille ausgeschlossen.

3. Bevor das Kind nach einer ansteckenden Krankheit - auch in der Familie - die
Einrichtung wieder besucht, ist eine &rztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung
vorzulegen (Anlage 2).

§13
Aufsicht
1. Wahrend der Offnungszeiten der Einrichtung sind grundsatzlich die padagogisch /

betreuerisch tatigen Mitarbeiter/innen fur die ihnen anvertrauten Kinder
verantwortlich.
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Satzung fur die Kindertagesstatten der Gemeinde Ehrenkirchen vom 01. September 2026

2. Die Aufsichtspflicht des Tragers der Einrichtung beginnt erst mit der Ubernahme des
Kindes durch die Betreuungskréafte in der Einrichtung und endet mit dem Verlassen
derselben.

Auf dem Weg von und zur Einrichtung sowie auf dem Heimweg obliegt die
Aufsichtspflicht alleine den Personensorgeberechtigten. Dem ordnungsgemalen
Ubergang in den jeweils anderen Aufsichtspflichtbereich ist besondere
Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Personensorgeberechtigten kénnen durch schriftliche Erklarung gegentiber dem
Trager (Anlage 3) entscheiden, ob das Kind alleine nach Hause gehen darf. Dies ist
bei Kindern im Schulalter nicht erforderlich.

§ 14
Elternbeirat

Die Eltern werden durch einen jdhrlich zu wahlenden Elternbeirat an der Arbeit der
Einrichtung beteiligt (siehe hierzu die Richtlinie Gber die Bildung und Aufgaben der
Elternbeirate).

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. September 2026 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die 1.
Anderung der Satzung firr die Kindertagesstéatten der Gemeinde vom 09. Juni 2026 mit
allen Anderungen auBer Kraft.

Ehrenkirchen, den 07,07.2026
Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung fir Baden-
Wirttemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elekironisch innerhalb eines Jahres
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenuiber der Gemeinde Ehrenkirchen geltend gemacht
warden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begriinden soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht,
wenn die Vorschriften Uber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Breig, Burgermeister

signiert

Birgermeisteramt Ehrenkirchen
08.07.2026

14:03:59 +02
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Satzung fur die Kindertagesstétten der Gemeinde Ehrenkirchen vom 01. September 2026

Anlage 1
Bescheinigung

nach den Richtlinien Uber die drztliche Untersuchung nach § 4 des
Kindertagesbetreuungsgesetzes sowie die arztliche Impfberatung nach § 34 Abs. 10a
des Infektionsschutzgesetzes

Name und Vorname des Kindes Geburtsdatum
Anschrift
Datum der Untersuchung Art der Untersuchung

Gegen den Besuch der Kindertagesstatte bestehen

[ ] Bedenken.

[ ] keine Bedenken.

[ ] Das Kind ist gesundheitlich beeintrachtigt. Die Voraussetzungen flr den
Besuch der Kindertageseinrichtung werden mit den Eltern (Sorgeberechtigten)
und dem Personal der Einrichtung abgeklart. Auf die Mdglichkeit der
Entbindung von der arztlichen Schweigepflicht durch die Eltern wird
hingewiesen.

[ ] Die arztliche Impfberatung nach § 34 Abs. 10a des Infektionsschutzgesetzes
(IfSG) und der oben genarinten Richtlinien Gber die arztliche Untersuchung und
Impfberatung in Bezug auf einen vollstandigen, altersgemaRen und nach den
Empfehlungen der Sténdigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz des
Kindes wurde von mir durchgefiihrt.

Das Untersuchungsergebnis ist den Sorgeberechtigten mitgeteilt worden.

Datum Stempel und Unterschrift des Arztes

Gemeindetag Baden-Wirttemberg 01/98

Seite 10 von 12




Satzung fur die Kindertagesstétten der Gemeinde Ehrenkirchen vom 01. September 2026

Anlage 2

Anschrift der Kindertagesstatte

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Name und Vorname des Kindes

Geburtsdatum

— -Anschrift —

Das Kind bzw. eine in der Wohngemeinschaft des Kindes lebende Person
war an einer ansteckenden Krankheit erkrankt. Die Ansteckungsgefahr ist
nach &rztlicher Untersuchung beendet. Gegen den Besuch der
Kindertagesstatte bestehen keine Bedenken.

Datum Stempel und Unterschrift des Arztes

Gemeindetag Baden-Wirttemberg 01/98
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Satzung fur die Kindertagesstatten der Gemeinde Ehrenkirchen vom 01. September 2026

Anlage 3

Einverstédndniserklarung

Name und Vorname des Kindes Geburtsdatum

Anschrift

e Wir geben unser Einverstdndnis, dass unser Kind nach der
vereinbarten Betreuungszeit allein nach Hause gehen darf.

e Wir erkldren, dass unser Kind von uns in den Umgang auch mit den

——moglichen—Gefahren—des—Nachhausewegs—von—der--Einrichtung-
eingewiesen ist.

¢ Bei erheblichen Veranderungen der Wegverhaltnisse oder bei
sonstigen Sondersituationen tragen wir Sorge, dass unser Kind
abgeholt wird. Die Einrichtung ist befugt, Uber solche Falle zu
entscheiden und die Abholung des Kindes zu verlangen.

Datum Unterschrift des Sorgeberechtigten Unterschrift des Sorgeberechtigten

Eingang bei der Tageseinrichtung fur Kinder
Datum Stempel / Handzeichen

Gemeindetag Baden-Wrttemberg 01/98

Seite 12 von 12




		2026-07-08T12:03:59+0000
	Bürgermeisteramt Ehrenkirchen




